
Bayerisches Staatsministerium der
Justiz

KI-Systeme in der 
bayerischen Justiz



Bayerisches Staatsministerium der
Justiz

Agenda

Übersicht

Anwendungsszenarien 

KI in der Justiz

KI-Systeme benötigen 
Rechenleistung

Datenschutz und IT-
Souveränität 

KI-Verordnung

Präsentation

ausgewählter 

KI-Projekte



Bayerisches Staatsministerium der
Justiz

Agenda

Übersicht

Anwendungsszenarien 

KI in der Justiz

KI-Systeme benötigen 
Rechenleistung

Datenschutz und IT-
Souveränität 

KI-Verordnung

Präsentation

ausgewählter 

KI-Projekte



Bayerisches Staatsministerium der
Justiz

Szenario 1: Unstrukturierte Daten → Strukturierte 
Daten

Eingehendes 
Dokument = 
unstrukturierte 
Daten

Extrahierte rechtlich 
relevante Daten = 
strukturierte Daten

Verarbeitung 
strukturierter Daten 
in regelbasierten IT-
Systemen (z.B. 
Textformular)

Ergebnis: 
Textprodukt 
Justiz

Verarbeitung 
durch KI
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Prompt<: „Erstelle mir eine 
Auflistung aller Ereignisse, an 
denen Zeuge XY beteiligt war“

Szenario 2: Unterstützung bei der Verfahrens- und 
Dokumentenbearbeitung

E-Akte
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Szenario 3: Anonymisierung und 
Pseudonymisierung von Dokumenten (Urteilen)

Dokument mit 
personenbezo
genen Daten

Entwurf: 
automatisiert 
anonymisiertes / 
pseudonymisiertes 
Dokument

Überprüfung durch 
Person

Ergebnis: 
anonymisiertes / 
pseudonymisiertes 
Dokument

Verarbeitung 
durch KI
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Prompt>: „Was bedeutet 
„besenrein“ beim Auszug aus 
einer Mietwohnung?“

Szenario 4: Recherche mit „Rechts-KI“

KI – Onlinedatenbankanbieter 1

KI – Onlinedatenbankanbieter 2

KI – Onlinedatenbankanbieter 3
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KI-Systeme haben hohe sehr Anforderungen an Rechenkapazitäten

https://de.statista.com/infografik/35755/entwicklung-der-investitionsausgaben-von-meta/https://de.statista.com/infografik/35489/investitionsausgaben-von-microsoft-alphabet-amazon-und-meta/
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Datenschutz: CloudAct → Abfluss 
von Daten in die USA kann nicht 
ausgeschlossen werden. Standort 
der Server spielt keine Rolle. 
Maßgeblich ist Sitz des 
Unternehmens.

IT-Souveränität: Unabhängigkeit 
von USA bzw. Asien

Datenschutz, IT-Sicherheit und IT-Souveränität
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1

Handelt es 
sich bei dem 

konkreten 
IT-System 
um ein KI-
System im 

Sinne der KI-
VO?

Art. 3 KI-VO

3

Soll die 
Software 

bestimmungsg
emäß in einem 
Hochrisikobere
ich eingesetzt 

werden?

Art. 6 Abs. 1 
und 2 KI-VO

4

Greift eine der 
hierzu in der 

KI-VO 
geregelten 

Ausnahmen?

Art. 6 Abs. 3 
KI-VO

KI-VO  „Prüfschema“

2

Verbotene 
Praktiken 

im KI-
Bereich?

Art. 5 KI-VO

5

Hochrisiko-KI 
(+) 

Erfüllen 
Anbieter und 

Betreiber 
Pflichten?

Art. 8 ff. KI-
VO
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Bestimmte KI-Systeme, die für die Rechtspflege und demokratische Prozesse bestimmt sind, 
sollten angesichts ihrer möglichen erheblichen Auswirkungen auf die Demokratie, die 
Rechtsstaatlichkeit, die individuellen Freiheiten sowie das Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht als hochriskant eingestuft werden. Um 
insbesondere den Risiken möglicher Verzerrungen, Fehler und Undurchsichtigkeiten zu 
begegnen, sollten KI-Systeme, die von einer Justizbehörde oder in ihrem Auftrag dazu genutzt 
werden sollen, Justizbehörden bei der Ermittlung und Auslegung von Sachverhalten und 
Rechtsvorschriften und bei der Anwendung des Rechts auf konkrete Sachverhalte zu 
unterstützen, als hochriskant eingestuft werden. […] 

Der Einsatz von KI-Instrumenten kann die Entscheidungsgewalt von Richtern oder die 
Unabhängigkeit der Justiz unterstützen, sollte sie aber nicht ersetzen; die endgültige 
Entscheidungsfindung muss eine von Menschen gesteuerte Tätigkeit bleiben.

Hochrisiko-KI-Systeme: ErwG 61
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8. Rechtspflege und demokratische Prozesse 

a) KI-Systeme, die bestimmungsgemäß von einer oder im Namen einer 
Justizbehörde verwendet werden sollen, um eine Justizbehörde bei der 
Ermittlung und Auslegung von Sachverhalten und Rechtsvorschriften und 
bei der Anwendung des Rechts auf konkrete Sachverhalte zu unterstützen, 
oder die auf ähnliche Weise für die alternative Streitbeilegung genutzt 
werden sollen.

Hochrisiko-KI-Systeme: Art. 6 Abs. 2 KI-VO i.V.m. Anhang III
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Abweichend von Absatz 2 gilt ein in Anhang III genanntes KI-System nicht als hochriskant, wenn es 
kein erhebliches Risiko der Beeinträchtigung in Bezug auf die Gesundheit, Sicherheit oder 
Grundrechte natürlicher Personen birgt, indem es unter anderem nicht das Ergebnis der 
Entscheidungsfindung wesentlich beeinflusst.

Unterabsatz 1 gilt, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) das KI-System ist dazu bestimmt, eine eng gefasste Verfahrensaufgabe durchzuführen; 
b) das KI-System ist dazu bestimmt, das Ergebnis einer zuvor abgeschlossenen menschlichen 

Tätigkeit zu verbessern; 
c) das KI-System ist dazu bestimmt, Entscheidungsmuster oder Abweichungen von früheren 

Entscheidungsmustern zu erkennen, und ist nicht dazu gedacht, die zuvor abgeschlossene 
menschliche Bewertung ohne eine angemessene menschliche Überprüfung zu ersetzen oder zu 
beeinflussen; oder 

d) das KI-System ist dazu bestimmt, eine vorbereitende Aufgabe für eine Bewertung 
durchzuführen, die für die Zwecke der in Anhang III aufgeführten Anwendungsfälle relevant ist. 

Ausnahmen: Art. 6 Abs. 3 KI-VO 
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Für die Zwecke dieser Verordnung sollte ein KI-System, das das Ergebnis der 
Entscheidungsfindung nicht wesentlich beeinflusst, als ein KI-System verstanden werden, das 
keine Auswirkungen auf den Inhalt und damit das Ergebnis der Entscheidungsfindung hat, 
unabhängig davon, ob es sich um menschliche oder automatisierte Entscheidungen handelt. 

…“Die vierte Bedingung sollte darin bestehen, dass das KI-System dazu bestimmt ist, eine 
Aufgabe auszuführen, die eine Bewertung, die für die Zwecke der in einem Anhang dieser 
Verordnung aufgeführten KI-Systeme relevant ist, lediglich vorbereitet, wodurch die mögliche 
Wirkung der Ausgaben des Systems im Hinblick auf das Risiko für die folgende Bewertung sehr 
gering bleibt. Diese Bedingung umfasst u. a. intelligente Lösungen für die Bearbeitung von 
Dossiers, wozu verschiedene Funktionen wie Indexierung, Suche, Text- und Sprachverarbeitung 
oder Verknüpfung von Daten mit anderen Datenquellen gehören, oder KI-Systeme, die für die 
Übersetzung von Erstdokumenten verwendet werden.“ 

Ausnahmen: ErwG 53
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Hochrisiko-KI-Systeme – Übersicht Anforderung KI-VO

• Risikomanagementsystem (Art. 9 KI-VO):
Einrichtung, Anwendung, Dokumentation und Aufrechterhaltung eines Risikomanagementsystems.

• Daten-Governance und Datenqualität (Art. 10 KI-VO):
Sicherstellung einer hohen Qualität der Datensätze, die für das Training, die Validierung und das Testen der KI-Systeme verwendet werden (z. B. in 
Bezug auf Relevanz, Repräsentativität, Fehlerfreiheit und Vollständigkeit). Ergreifung geeigneter Maßnahmen zur Erkennung und Minderung möglicher 
Verzerrungen (Bias) in den Datensätzen.

• Technische Dokumentation und Aufzeichnungen (Art. 11, 12 KI-VO):
Erstellung einer technischen Dokumentation, die belegt, dass das KI-System die Anforderungen der Verordnung erfüllt. Entwicklung des Systems mit 
der Fähigkeit zur automatischen Protokollierung von Ereignissen während des Betriebs (Logging), um das einwandfreie Funktionieren nachverfolgen zu 
können.

• Transparenz und Bereitstellung von Informationen (Art. 13 KI-VO):
Konzeptionierung und Entwicklung des KI-Systems so, dass der Betrieb hinreichend transparent ist. Bereitstellung einer Bedienungsanleitung mit klar 
verständlichen Informationen für die Betreiber, damit diese das System angemessen interpretieren und verwenden können.

• Menschliche Aufsicht (Art. 14 KI-VO): 
Einbau einer Mensch-Maschine-Schnittstelle und Entwicklung des Systems auf eine Art und Weise, dass eine wirksame menschliche Aufsicht 
gewährleistet werden kann, um Risiken zu verhindern oder zu minimieren.

• Genauigkeit, Robustheit und Cybersicherheit (Art. 15 KI-VO):
Sicherstellung, dass das Hochrisiko-KI-System ein angemessenes Maß an Genauigkeit, Robustheit und Cybersicherheit erreicht und über seinen 
gesamten Lebenszyklus hinweg beständig funktioniert.

• Qualitätsmanagementsystem (Art. 17 KI-VO):
Einrichtung und Aufrechterhaltung eines Qualitätsmanagementsystems.

• Konformitätsbewertung (Art. 43 ff. KI-VO):
    Durchführung eines Konformitätsbewertungsverfahrens (oft durch Dritte) vor dem Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme. 

• Registrierung (Art. 49 KI-VO):
Registrierung des Hochrisiko-KI-Systems in der EU-Datenbank für Hochrisiko-KI-Systeme.
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JUKION – Codefy + KI
(RZ-Nord)
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ALEKS
Anonymisierungs- und 
Leitsatzerstellungs-Kit
LJVen BY und NI + KI

(RZ-Nord)
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KI-PfÜB – IBM + KI
(RZ-Nord)



Bayerisches Staatsministerium der
Justiz

„KI-PfÜB“ 

konzentriert sich auf 

verschiedene 

Dokumentenmodule
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Quantitative 

Bewertung der 

Extraktionsergebnisse

•91% • Richtig ausgelesene Werte 

(Das beinhaltet auch „leere“ Felder)

•95% • Erreichbare Genauigkeit durch leicht 

behebbare Fehler

•8735 • Rechtlich relevante Informationen 

durch KI-Modell ausgewertet
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KI wird zur Steigerung 

von Qualität und Effizienz 

der Justiz führen!

These / Ausblick
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Vielen Dank!

Fragen?
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